Heraeus - Allgemeine Lieferbedingungen 01/2005
- zur Verwendung im Geschéftsverkehr mit Unternehmen -

1 Wichtige Hinweise

1.1 Fiur alle Lieferungen von Heraeus im Ge-
schéftsverkehr mit Unternehmen gelten ausschlieBlich
die nachfolgenden Lieferbedingungen. Soweit diese
keine Regelung enthalten, gilt das Gesetz. Allgemei-
nen Geschaftsbedingungen des Kunden, die von
diesen Lieferbedingungen oder der gesetzlichen Re-
gelung abweichen, wird ausdriicklich widersprochen.
Sie werden auch mit der Abwicklung eines Vertrages,
insbesondere der Lieferung von Ware durch Heraeus,
nicht akzeptiert.

1.2 Die schriftliche Auftragsbestéatigung kann in
Form einer Rechnung mit Ware erfolgen. Heraeus
pruft die dem Angebot oder der Auftragsbestéatigung
zugrunde gelegten An- oder Vorgaben des Kunden
weder auf ihre Richtigkeit noch darauf, ob mit der
Ausfuhrung der Bestellung in fremde Schutzrechte
eingegriffen wird. Sofern Heraeus nicht schriftlich
darauf hingewiesen wird, dass der Kunde nur eine
bestimmte Ausfiihrung eines Produktes bestellen will,
wird die im Zuge der technischen Weiterentwicklung
verbesserte Ausfihrung geliefert.

1.3 Heraeus liefert mangels abweichender schriftli-
cher Vereinbarungen innerhalb der Toleranz, die nach
den einschlagigen deutschen oder europaischen In-
dustrienormen, insbesondere DIN, VDE, EN ISO o.&a.
zulassig sind. Technische Anderungen, die sich aus
Fertigungsgrinden, aus Grinden der Produktpflege
oder aus Forderungen des Gesetzgebers als notwen-
dig erweisen, sind zulassig.

2 Lieferung - Lieferzeit

2.1 Lieferungen erfolgen, sofern nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart wurde, 'Ab Werk' nach den
Incoterms 2000. Nur die von Heraeus in der Auftrags-
bestatigung angegebene Lieferzeit ist mal3gebend.

2.2 Der Beginn einer Lieferzeit setzt voraus, dass
alle vom Kunden zu Uibergebenden und zur Durchfiih-
rung des Vertrages erforderlichen Dokumente, Mate-
rialien und Informationen sowie alle etwa erforderli-
chen Genehmigungen oder Erlaubnisse Heraeus
rechtzeitig mit dem notwendigen Inhalt und/oder in der
vereinbarten Beschaffenheit Ubergeben wurden.

2.3  Nicht rechtzeitige Selbstbelieferung, héhere
Gewalt, Arbeitskampfe, Unruhen, behdrdliche MalR-
nahmen und sonstige von Heraeus nicht zu vertreten-
de Umstande befreien Heraeus fur die Dauer der
Stdrung und im Umfang ihrer Wirkung von den Liefer-
pflichten. Dies gilt auch dann, wenn diese Ereignisse
zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich
Heraeus bereits in Verzug befindet.

3 Verzug

3.1 Beruht der Verzug nur auf leichter Fahrlassig-
keit von Heraeus, ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfullungsgehilfen, und ist der Kunde Kaufmann, so ist
der Ersatz des durch die Verzégerung entstandenen
Schadens ausgeschlossen.

3.2 Beruht der Verzug auf der Lieferung eines
mangelhaften Produktes und leistet Heraeus innerhalb
einer angemessenen Frist Nacherfullung, so ist der
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Ersatz des hierdurch verursachten Verzdgerungs-
schadens im Geschaftsverkehr mit Kunden, die Kauf-
leute sind, ausgeschlossen.

4 Gefahriubergang — Versand

4.1 Bei Versand geht die Gefahr eines zufélligen
Untergangs oder einer zufalligen Verschlechterung in
dem Zeitpunkt Uber, in dem Heraeus das Produkt der
zur Ausfihrung des Versandes bestimmten Person
ausgeliefert hat. Verzdgert sich die Auslieferung aus
Griinden, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die
Gefahr mit dem Zugang der Mitteilung tber die Auslie-
ferungsbereitschaft beim Kunden auf ihn Gber.

4.2  Sofern nicht schriftlich etwas anderes verein-
bart wurde, versichert Heraeus einen Transport zu
eigenen Gunsten auf Kosten des Kunden. Zu Lasten
von Heraeus darf keine Speditions-, Logistik- und
Lager-Versicherung (SLVS) abgeschlossen werden.

5 Wareneingang - Riigeobliegenheiten

5.1 Jede Lieferung ist bei Entgegennahme oder
Erhalt auf Mangel, Beschadigungen und Vollstandig-
keit zu Uberpriufen. Beanstandungen sind Heraeus
unverzuglich schriftlich zu Ubersenden.

5.2 Ist der Kunde Kaufmann, ist bei dem Fracht-
fuhrer eine schriftliche Tatbestandsaufnahme zu ver-
langen und nach sofortiger Rucksprache mit
Heraeus ggf. ein Havariekommissar mit der Ausstel-
lung eines Schadenszertifikates zu beauftragen.

6 Mangelanspriiche

6.1  Heraeus leistet bei Lieferung eines mangelhaf-
ten Produktes nach eigener Wahl Nacherfiillung durch
Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer man-
gelfreien Sache. Der Kunde hat nicht das Recht, einen
Mangel selbst zu beseitigen und Erstattung der da-
durch entstandenen Kosten zu verlangen. Schlagt die
Nacherfullung von Heraeus auch im zweiten Versuch
fehl, kann der Kunde den Kaufpreis mindern oder bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen vom
Vertrag zurlicktreten. Heraeus kann ein als mangel-
haft gerligtes Produkt vom Kunden zum Zweck der
Mangeluntersuchung zurtickverlangen. Liefert He-
raeus im Rahmen der Nacherfullung eine mangelfreie
Sache oder tritt der Kunde wirksam vom Vertrag mit
Heraeus zuriick, so kann Heraeus Riickgewahr des
als mangelhaft gertgten Produktes nach Maligabe
der 88 346 bis 348 BGB verlangen. Soweit Heraeus
nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen we-
gen eines Mangels zum Schadensersatz verpflichtet
ist, ist diese Schadensersatzverpflichtung nach MaR3-
gabe der Ziff. 7 beschrankt.

6.2  Anspriche des Kunden wegen Mangeln ver-
jahren in einem Jahr beginnend mit der Ablieferung
des Produkts bzw. der Abnahme. Dies gilt nicht bei
Vorsatz oder bei arglistigem Verschweigen des Man-
gels, bei Abweichung von einer etwaigen von
Heraeus Ubernommenen Garantie sowie bei Mangeln
eines Bauwerks oder von Liefergegenstanden, die
entsprechend ihrer Ublichen Verwendungsweise fiir
ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangel-
haftigkeit verursacht haben. In diesen Fallen sind die
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gesetzlichen Fristen mafl3gebend. Die gesetzlichen
Regelungen (ber Ablaufhemmung, Hemmung und
Neubeginn der Frist bleiben unberiihrt.

6.3 Die von Heraeus gelieferten Produkte sind frei
von Sachmangeln, wenn sie der vereinbarten Be-
schaffenheit entsprechen, bei Fehlen einer Beschaf-
fenheitsvereinbarung die Beschaffenheit haben, die
den technischen Datenbléattern, Spezifikationen oder
Zeichnungen von Heraeus abschlieRend beschrieben
sind oder nur unerheblich von der vereinbarten bzw.
beschriebenen Beschaffenheit abweichen.
Verwendungsangaben des Kunden sind nur maf3ge-
bend, wenn Heraeus dem Kunden bei Vertragsab-
schluss ausdriicklich schriftlich bestéatigt, dass die
gelieferten Produkte fiir die vom Kunden beabsichtigte
Verwendung geeignet sind. Allgemeine Verwen-
dungsangaben oder Anwendungsbeispiele, die
Heraeus in Produktbroschiren oder sonstigen Wer-
bemitteln wiedergibt, entbinden den Kunden nicht von
einer eingehenden Prifung, ob die Produkte auch fir
den vom Kunden beabsichtigten konkreten Verwen-
dungszweck geeignet sind.

7 Schadensersatz

Fir Schaden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Anges-
tellten oder Vorsatz einfacher Erfullungsgehilfen von
Heraeus beruhen, sowie fur Personenschaden haftet
Heraeus nach MaR3gabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen. Im Fall grober Fahrlassigkeit einfacher Erfiil-
lungsgehilfen sowie im Fall der leicht fahrlassigen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die fir die
Erreichung des Vertragszwecks unverzichtbar sind
und auf deren strikte Einhaltung der Kaufer deshalb
vertrauen kénnen muss, haftet Heraeus nach Mal3ga-
be der gesetzlichen Bestimmungen beschrankt auf
solche Schaden, die fir Heraeus bei Vertragsab-
schluss nach Art und Umfang voraussehbar waren. Im
Ubrigen sind Anspriiche des Kunden auf Ersatz unmit-
telbaren oder mittelbaren Schadens — gleichgultig aus
welchem Rechtsgrund einschlief3lich etwaiger Ersatz-
anspruche wegen Verletzung vorvertraglicher Pflich-
ten sowie aus unerlaubter Handlung — ausgeschlos-
sen.

Vertragsstrafen, die der Kunde an Dritte zu leisten hat,
werden von Heraeus nur ersetzt, wenn dies zuvor mit
dem Kunden schriftlich vereinbart worden ist.

Eine etwaige gesetzliche Haftung wegen des Fehlens
einer von Heraeus garantierten Beschaffenheit oder
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt.

8 Zahlungsverzug

8.1  Vorbehaltlich eines héheren Schadens kann
Heraeus fir die 2. und jede weitere angemessene
Mahnung je 5,00 € verlangen. Dem Kunden bleibt der
Nachweis eines fehlenden oder geringeren Schadens
vorbehalten.

8.2 Heraeus kann Verzugszinsen in gesetzlicher
Hohe, mindestens aber 10 % verlangen. Dem Kunden
bleibt der Nachweis eines fehlenden oder geringeren,
Heraeus derjenige eines hoheren Zinsschadens vor-
behalten.

9 Eigentumsvorbehalt

9.1 Heraeus bleibt Eigentimer der gelieferten
Produkte, bis der Kunde die Anspriiche von Heraeus
aus den bisher geschlossenen Vertragen vollstéandig
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bezahlt hat. Scheck- und Wechselforderungen sowie
Forderungen aus laufender Rechnung oder Kontokor-
rent sind darin eingeschlossen. Wird im Zusammen-
hang mit der Zahlung eine wechselméafige Haftung
von Heraeus begriindet, erlischt dieser Eigentumsvor-
behalt nicht, bevor nicht eine Inanspruchnahme von
Heraeus aus dem Wechsel ausgeschlossen ist.

9.2  Vor dem vollstandigen Ausgleich der vorge-
nannten Forderungen von Heraeus darf der Kunde die
gelieferten Produkte im Rahmen eines ordnungsge-
maRen Geschéftsbetriebes weiterverwenden, es sei
denn, dass fir die in 9.3 im Voraus an Heraeus abge-
tretenen Forderungen mit Dritten ein Abtretungsverbot
vereinbart wurde oder wird. Verpfandungen oder Si-
cherungsiibereignungen bedirfen der vorherigen
schriftichen Zustimmung von Heraeus, sofern deren
Rechte beriihrt werden.

9.3  Zur weiteren Sicherung der in 9.1 genannten
Anspriiche von Heraeus tritt der Kunde bereits jetzt
diejenigen seiner Forderungen, unter Einschluss sol-
cher aus laufender Rechnung oder Kontokorrent, an
Heraeus ab, welche ihm aus einer Weiterverauf3erung
der unveranderten oder veranderten Produkte gegen
seine Vertragspartner oder Dritte erwachsen. Heraeus
nimmt diese Abtretung an. Diese erfolgt in Hohe des
Rechnungswertes, unter Einschluss der Umsatzsteuer
derjenigen Produkte, die von der jeweiligen VerauRRe-
rung betroffen sind.

9.4  Der Kunde darf die nach 9.3 im Voraus abge-
tretenen Forderungen im Rahmen eines ordnungsge-
méaRen Geschéftsbetriebes einziehen. Die Einzie-
hungsbefugnis ermachtigt den Kunden auch zum
Bankeinzug der Forderungen, wenn er zuvor durch
Abreden mit der Bank sichergestellt hat, dass die
Geldeingange nicht dem Pfandrecht der Banken un-
terliegen und er jederzeit seiner Erlésabfihrungsver-
pflichtung gegeniiber Heraeus nachkommen kann.
Kommt er mit dem Ausgleich seiner Verbindlichkeiten
bei Heraeus in Verzug, so erlischt diese Einziehungs-
befugnis ebenfalls. Mit dem Erléschen dieser Befugnis
ist Heraeus berechtigt, die Abtretungen offenzulegen
und vom Kunden alle erforderlichen Angaben und
Unterlagen zu ihrer Geltendmachung zu verlangen.

9.5  Solange die gelieferten Produkte im Eigentum
von Heraeus stehen (9.1), erfolgt eine Be- oder Ver-
arbeitung, bei der eine neue bewegliche Sache her-
gestellt wird, auch im Auftrage von Heraeus, ohne
Heraeus dadurch in irgendeiner Form zu verpflichten.
Dadurch erwirbt Heraeus einen Miteigentumsanteil an
der neuen Sache. Die Hohe dieses Miteigentumsan-
teils bestimmt sich nach dem Verhdltnis des Wertes,
den die in die neue Sache eingebrachten Vorbehalts-
waren sowie diejenigen vom Kunden oder Dritten
eingebrachten Gegensténde im Zeitpunkt der Einbrin-
gung hatten. Auf die Wertschopfung durch die Vere-
delung wird nicht zugegriffen, diese steht dem Kunden
zu. Das an den Vorbehaltswaren bestehende Anwart-
schaftsrecht des Kunden auf Erwerb des Eigentums
setzt sich an dem Miteigentumsanteil von Heraeus
fort. Der Kunde ist zu Verfugungen uber diesen Mitei-
gentumsanteil nach den vorstehenden Regelungen
befugt.

9.6 Ubersteigt der realisierbare Wert der fir
Heraeus bestehenden Sicherheiten allein auf Grund
dieser Eigentumsvorbehaltsregelung oder zusammen
mit sonstigen Sicherheiten die gesicherten Anspriiche
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von Heraeus um mehr als 10%, so ist Heraeus inso-
weit zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer Wahl
verpflichtet, wenn der Kunde dies verlangt.

10  Aufrechnung - Zuriickbehaltung

10.1 Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder
rechtskréftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

10.2 Die Zuruckbehaltungsrechte nach § 273 BGB
und 88 369 ff. HGB stehen dem Kunden nur insoweit
zu, als der diese Rechte begrindende Anspruch auf
demselben rechtlichen Verhéaltnis beruht wie der Ans-
pruch von Heraeus. Diese Beschrankung findet keine
Anwendung, wenn die Gegenanspriiche des Kunden
unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind. Ein
Befriedigungsrecht nach 8 371 HGB steht dem Kun-
den nicht zu.

11 Edelmetallgewichtskonten

11.1 Im Geschéftsverkehr mit Edelmetallen fuhrt
Heraeus Gewichtskonten. Die Edelmetallbestéande der
einzelnen Kontoinhaber werden nicht getrennt gela-
gert. Die einzelnen Kontoinhaber bilden eine von
Heraeus verwaltete Eigentimergemeinschatt.

11.2 Jeder Kontoinhaber ist Miteigentimer am vor-
handenen Gesamtbestand in Hohe der auf seinem
Konto verbuchten Gewichtsmenge eines Edelmetal-
les. Bei Kauf oder Verkauf von Edelmetallen wird der
Eigentumsiibergang mit der Verbuchung auf dem
jeweiligen Konto vollzogen.

12  Zusténdige Gerichte

12.1 Ist der Kunde Kaufmann oder hat er im Inland
keinen allgemeinen Gerichtsstand, ist Frankfurt am
Main, BRD, Gerichtsstand, auch fir Scheck- und
Wechselklagen.

12.2 Heraeus ist jedoch berechtigt, Rechtsschutz
auch bei jedem anderen Gericht zu suchen, welches
nach dem Recht der BRD oder des Staates, in wel-
chem der Kunde seinen Sitz hat, fir den betreffenden
Streit zusténdig ist.

13  Sonstiges

13.1 Erfullungsort fur die Zahlungen des Kunden ist
der eingetragene Geschéftssitz von Heraeus.

13.2 Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmun-
gen dieser Geschéaftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, beriihrt dies nicht die
Wirksamkeit der tbrigen Regelungen.

13.3 Es gilt das Recht der BRD unter Ausschluss
des Ubereinkommens der Vereinten Nationen uUber
Vertrdge Uber den internationalen Warenkauf vom
11.04.1980 sowie des deutschen Kaollisionsrechts. Ein
Verweis auf eine andere Rechtsordnung ist unbeach-
tlich.
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	9.6 Übersteigt der realisierbare Wert der für Heraeus bestehenden Sicherheiten allein auf Grund dieser Eigentumsvorbehaltsregelung oder zusammen mit sonstigen Sicherheiten die gesicherten Ansprüche von Heraeus um mehr als 10%, so ist Heraeus insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer Wahl verpflichtet, wenn der Kunde dies verlangt.
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	11.2  Jeder Kontoinhaber ist Miteigentümer am vorhandenen Gesamtbestand in Höhe der auf seinem Konto verbuchten Gewichtsmenge eines Edelmetalles. Bei Kauf oder Verkauf von Edelmetallen wird der Eigentumsübergang mit der Verbuchung auf dem jeweiligen Konto vollzogen.

	12 Zuständige Gerichte
	12.1  Ist der Kunde Kaufmann oder hat er im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, ist Frankfurt am Main, BRD, Gerichtsstand, auch für Scheck- und Wechselklagen.
	12.2 Heraeus ist jedoch berechtigt, Rechtsschutz auch bei jedem anderen Gericht zu suchen, welches nach dem Recht der BRD oder des Staates, in welchem der Kunde seinen Sitz hat, für den betreffenden Streit zuständig ist.

	13 Sonstiges
	13.1 Erfüllungsort für die Zahlungen des Kunden ist der eingetragene Geschäftssitz von Heraeus.
	13.2 Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
	13.3 Es gilt das Recht der BRD unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 sowie des deutschen Kollisionsrechts. Ein Verweis auf eine andere Rechtsordnung ist unbeachtlich.


